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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1978

Norm

StGB §56

Rechtssatz

Kein Widerruf möglich, wenn zwar die den Widerruf begründende Tat in der Probezeit gesetzt, das Strafverfahren

darüber bei Ablauf der Probezeit aber noch nicht gerichtsanhängig war.
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